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können. Aus meiner Siehe ise die besondere Neue­
rung dieser Lieeraeurauswahl, nämlich die Einreilung 
der nachgewiesenen Quellen in Abschnine nach ih­
rem Erscheinungsdamm, niche uneingeschränkr po­
sieiv zu bewereen, da sie zum Durchsuchen mehrerer 
Verzeichnisse nöeige, wenn man ehemenorientien 
suche; doch könnte eine Prakrikerin das ohne weire­
res anders beureeilen. Daß eine Lirerarur„auswahl" 
niche vollsrändig sein kann, ise dabei ohnehin klar; 
wer hierauf Wen lege, wird sich auch in Zukunfr 
selbse bemühen müssen. 

Die Dokumentarion der Rechesprechung im 5. 
Teil (2. Band) des Werkes ise ein weieerer, ganz erheb­
licher Voneil, finden sich doch Entscheidungen aus 
allen Instanzen, an die man im Bedarfsfalle zum Teil 
gar niche, jedenfalls aber niche so rasch herangekom­
men wäre. Um den Einseieg in die Benuezung dieses 
Teils zu erleicheem, verweisen die Hinweise in Teil I 
B darauf, daß hier ehemaeische chwerpunkre gebil­
dee werden, denen die Enrscheidungen jeweils zuge­
ordnet werden. Die Herausgeberinnen haben dan­
kenswerterweise jedem dieser Unterpunkre eine 
Übersicht vorangestellt, aus der die dort zugeordne­
ren Entscheidungen mit Darum, Akrenzeichen und 
einer Inhaltskennzeichnung kenntlich werden. Das 
wird für alle Benutzerinnen von erheblichem Wert 
sein, die sich einen Überblick zu einem bestimmten 
Fragenkreis verschaffen wollen. Wer allerdings eine 
anderweits zmerre Entscheidung nachschlagen 
möchte, sieht sich dem Problem konfrontiert, daß 
man deren wesentlichen Inhalt im Regelfalle gerade 
nichr kennt, also auch nicht weiß, unter welchem 
Srichworr sie eingeordner worden sein könnte. Hier 
wäre also der - bislang ebenfalls fehlende - Teil IV X 
(Rechrsprechungsverzeichnis) dringend erwünschr, 
um das Werk auch diesen Zwecken dienlich zu ma­
chen. 

Insgesamt ist das Handbuch eine wirkliche Berei­
cherung für diejenigen, die mit Fragen der Frauener­
werbsrärigkeie näher befaßt sind. Wenn es seiner 
umfassend geplanten Konzepeion gerechr wird, wird 
es tatsächlich allen jurisrisch und in sonsriger Weise 
auf dem Gebier Arbeirenden erwas bieren können. 
Die derzeit gelegentlich noch aufrrerenden Unbe­
quemlichkeiten sind sicher zum erheblichen Teil dem 
Umstand geschulder, daß eine breit angelegte Arbeit 
nur schritrweise in Angriff genommen werden kann. 
Der dem Werk durchaus zu wünschende größere 
Verbreirungsgrad wird aber leider durch die (in Zei­
ren knappesrer Mine! noch versrärkre) Abneigung 
von Finanzveranrwortlichen gegen die Folgelasren 
aus der Anschaffung einer Loseblarrsammlung beein­
rrächrigr werden. 

Monika Schlachrer 

Bericht vom 22. Feministischen 
Juristinnentag 
(26 bis 28. April 1996 in Köb:z) 
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Was für ein arbeirsreicher Jurisrinnentag! Chrisra 
Wichrerich harre uns ja in ihrem Eröffnungsvomag 
,,Die Männer schenken uns nichr unsere Rechre" 
schon auf ansrrengende Kämpfe vorbereirer. 

Durch die große Zahl der Teilnehmerinnen -
über 300 harren sich angemelder, wahrscheinlich 
waren noch mehr da, erfreulicherweise diesmal auch 
etliche aus den neuen Bundesländern - war eine 
enorme Anstrengung der Kölnerinnen nörig, für ge­
eignete Veransralrungsräume, Unterbringung und 
Verpflegung zu sorgen. Die nüchrerne Arbeirsarmo­
sphäre im Jugendgäsrehaus wurde durch den Freirag­
abend im Schulz und das Abendprogramm am Sams­
tagabend im Stollwerck mehr als werrgemachr, und 
die „lesbische Grundsrimmung" sowohl im Schulz als 
auch bei Carolina Brauckmann und Romy Camerun 
war ausgesprochen angenehm, harre frau doch nach 
ansrrengender Auseinanderserzung mir dem Parriar­
char abends nichr mehr viel Lusr auf „Männerbezug". 

Die inhaltliche Vorbereirung der Bonnerinnen 
sorgte für ein umfangreiches AG-Angebor zu ver­
schiedenen Schwerpunkren, die den Bedürfnissen 
der Teilnehmerinnen aus unterschiedlichen Arbeirs­
bereichen entgegenkamen: Es gab eine umfangreiche 
Auseinanderserzung mir dem gelrenden Reche und 
unserem Umgang damir, z.B. in der AG zu Quoren 
(Sabine Weis), in der AG zu kindlichen Zeuginnen 
vor Gericht (Elke Mi!denberger, Jutta Lassen), in der 
AG zu Frauen- und Mädchenhandel (Regina Kalthe­
gener), der AG zu Rechren im geringfügigen Beschäf­
tigungsverhältnis ( Gisela Götz), der AG zum Ehegar­
tensplitting (Franziska Vollmer), der AG zum gemein­
samen Sorgerechr (Arbeirsgruppe „Sorgerecht" des 
Feministischen Rechrsinsrirurs) und der AG „Fege­
feuer der Eitelkeiten" ( Undine Weyers, Silke Studzim­
ky), in der es um Srrafveneidigung und Nebenklage 
ging. 

Neben diesen sehr konkreren Themen wurden 
AGs angeboten, die mehr informariven, Möglichkei­
ren der vertraglichen Rechrsgesralrung aufzeigenden 
oder die eigene Arbeir reflektierenden Charakter har­
ten: Die AG „Schöner Schein" ( Claudia Strauven) zur 
Rolle der Medien, die AG für den Erfahrungsaus­
tausch unter Jurasrudentinnen sowie die AG „Hyde 
Park Corner" für den Ausrausch zwischen Hoch­
schulfrauen, die AG zu Eheverträgen (Barbara Hen­
rich), AG zur rechtlichen Siruarion in lesbischen Le­
bensformen (Ingrid Steinmeister, lrene Schmitt), AG 
zum vielgehaßren Thema „Mißbrauch mir dem 
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Mißbrauch" (Dipl. Psych. H. Trapmann), AG zur 
Gen- und Reproduktionstechnik ( Ute Winkler) und 
die AG mit Informationen zum türkischen Recht 
( Yildiz D. Bilge). Außerhalb der Veranstaltungs­
blöcke stellte zudem das feministische Rechtsinstitut 
seine im Aufbau begriffene Fauenrechtsdatenbank 
vor, in der unveröffentlichte frauenrelevante juristi­
sche Texte dokumentiert werden und für andere 
Frauen und Rechtsanwältinnen abrufbar sein sollen 1. 

Infos: Feministisches Rechtsinstitut, Königsrr. 11, 52113 
Bonn; Tel./Fax 0228-264435. 
Näheres zur Arbeit des Feministischen Rechtsinstituts ist zu 
lesen in: lose gedanken - ungebunden zu feministischen 
Rechtsideen und aus der Rechtspraxis zum Preis von DM 8,­
plus DM 3,- Versandkosten über das Feministische Rechtsin­
stitute.V., Königsrr. 11, 53113 Bonn zu beziehen. 
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Einen dritten, diesmal vergleichsweise umfang­
reichen Schwerpunkt, bildeten rechtstheoretische 
AGs: AG zu ormierungsmacht, -kompetenz und 
-lust (Barbara Degen), AG zur Idee einer Frauen­
schiedsstelle (Malin Bode), AG zu Gleichheit und 
Differenz im internationalen Recht ( Theresia Dege­
ner) und AG zu „Öffentlichkeit und Geschlechter­
verhältnis" (Susanne Baer). 

Wie also einen roten Faden durch dieses umfang­
reiche Angebot finden? Wie auch im letzten Jahr wird 
es zum diesjährigen Treffen einen Reader geben, in 
dem die Vorträge der Referentinnen sowie die Proto­
kolle der jeweiligen Veranstaltung zu finden sein 
werden, dort können also Einzelheiten nachgelesen 
werden. Auch in der STREIT wird sich, wie jedes 
Jahr, ein wenig von der Arbeit des Feministischen 
Juristinnentages wiederfinden. Trotzdem möchte ich 
ein paar inhaltliche Bemerkungen anfügen. 

Nach meinem Eindruck wurden die theoretische­
ren Veranstaltungen sehr positiv aufgenommen und 
fanden auch große Resonanz, obwohl die vorgestell­
ten Inhalte vielen Frauen sehr fremd und sicherlich 
nicht unmittelbar in der Rechtsanwältinnenpraxis 
nutzbar waren. Andererseits knüpften sie zum Teil an 
weibliche Lebensrealität an - so z.B. die Veranstal tun­
gen „Normierungsmacht- Normierungskompetenz­
Normierungslust" und „Justitias Waage und Schwert 
im Hausgebrauch" (Frauenschiedsstelle). Dabei ging 
es um die Analyse eigener Verhaltensweisen und Er­
fahrungen und die Umsetzung in selbstbestimmte 
Konzepte weiblicher Gerechtigkeit. Dieser Ansatz ist 
zunächst ungewohnt, ließ aber dann in vielen Augen 
einen Begeisterungsfunken aufblitzen, weil sich ganz 
neue Denkmöglichkeiten auftaten. 

Die Veranstaltungen von Theresia Degener und 
Susanne Baergriffen aktuelle Themen der juristischen 
Diskussion auf und waren damit in ihren Bezügen 
z.B. zum Kalanke-Urteil des EuGH bzw. zum Com­
puserve-Fall (Pornographie im Internet) schon wegen 
ihrer Aktualität auch für Nicht - Vollzeirwissen­
schaftlerinnen interessant. 

Informativ und - natürlich in unterschiedlicher 
Weise-unmittelbar praxisrelevantwaren z.B. die AG 
über „Frauen im türkischen Recht", die AG „Ehe 
verträglich gestalten" und die AG „Lebensformen­
recht - Lesben formen Recht", weil sie einerseits 
grundsätzliche Fragestellungen eröffneten, gleichzei­
tig aber auch konkrete Anwendungsbeispiele liefer­
ten und damit Anregungen für die Anwältinnenpra­
xis geben konnten. 

Weniger juristisch als allgemein frauenpolitisch 
galt dieses Nebeneinander grundsätzlicher und kon­
kreter Fragestellungen auch für die AG „Frauen aus 
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der Retorte", die an die Gründe des feministischen 
Widerstandes gegen Gen- und Reprorechniken erin­
nerte und damit zur Reflexion über den heurigen 
Umgang mir medizinischen Angeboren anregte. 

Problematischer und konflikmächriger waren die 
AGs, in denen konkrete Rechtsforderungen aufge­
stellt wurden, z.B. im Bereich Videovernehmung 
kindlicher Zeuginnen, oder in denen die Referentin­
nen Standpunkte vertraten, die die Teilnehmerinnen 
auf einem Feministischen Juristinnentag nicht erwar­
tet harren und mir denen sie sich in diesem Rahmen 
nicht auseinandersetzen wollten. So waren viele Teil­
nehmerinnen mir der AG zu der Frage von Glaubwür­
digkeirsbegurachtungen und Gegengutachten extrem 
unzufrieden. Bei dieser AG und der AG „kindliche 
Zeuginnen vor Gericht" fehlte angesichts der Größe, 
die der Feministische Juristinnentag inzwischen ange­
nommen hat, der Überblick und der große Diskussi­
onszusammenhang über Implikationen und Gefahren 
solcher Herangehensweisen. Akzeptieren wir mir der 
Videovernehmung das 'zum Objekt machen' des Kin­
des im Prozeß in perfektionierter Weise? Lassen wir 
uns bei defensivem Umgang mir dem Vorwurf, 
„Mißbrauch mir dem Mißbrauch" zu betreiben, nicht 
auf üble Taktiken der Gegenseite ein? 

Diese inhalrlichen Schwierigkeiten kulminierten 
bzw. spitzten sich durch das Plenum zu. Ein Plenum 
von ca. 300 Frauen, das am Sonntagvormittag nach 
anstrengenden Debatten und kurzen ächten ragt, 
kann nicht Forum für spontane, lange und grund­
sätzliche inhaltliche Diskussionen sein. Da es aber 
immer häufiger Resolutionen zu verabschieden gibt, 
die noch dazu über die Ablehnung bestehender Ge­
setze (,,Im übrigen sind wir immer noch für die 
ersatzlose Streichung des § 218 SrG B" .... - remem­
ber?) hinausgehen, rauchen Verfahrensfragen auf, die 
in der Ungeduld und Eile des Plenums nicht zufrie­
denstellend gelöst werden. Soll es Mehrheitsentschei­
dungen geben? Kann der Feministische Jurisrinnen­
rag ohne eingehende Diskussion umstrittene Resolu­
tionen in die Öffentlichkeit gelangen lassen? Diesmal 
gab es ohnehin kein größeres Presseinteresse, so daß 
kein scharfer Konflikt entstand, aber hier sind auf 
jeden Fall grundsätzliche Überlegungen fällig. Diese 
sollten zwischen möglichst unterschiedlichen Frauen 
geführt werden, vor allem was die Alrerssrruktur und 
die Tätigkeitsbereiche betrifft: Der Feministische Ju­
ristinnentag muß zum einen die Generarionenfrage 
bzw. den Mütter-Tochter-Konflikt angehen und 
zum anderen die unterschiedlichen Interessen der 
Anwältinnen einerseits und der immer größer wer­
denden Gruppe der Studentinnen und Wissenschaft­
lerinnen andererseits in eine für beide Seiten nützli­
che Verbindung bringen. Dies ist nicht einfach: es 
erfordert den Umgang mir informellen Hierarchien 
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und mir gesellschafrlich angelegten und tiefsitzenden 
Vorbehalten, z.B. den Gegensätzen zwischen Theorie 
und Praxis, aber das sollte uns nicht schrecken. 

Angesichts dieser und anderer Probleme und Un­
zufriedenheiten wurde für den nächsten Juristinnen­
tag, den Studentinnen der Humboldt-Uni in Berlin 
ausrichten werden, im Rückgriff auf die Praxis frühe­
rer Juristinnentage eine bundesweite Koordinie­
rungsgruppe mir der inhalrlichen Vorbereitung des 
23. Feministischen Juristinnentages beauftragt 
(Kontaktadresse ist Rechtsanwältin Jutta Kassing, Al­
leestr. 24, 44793 Bochum). 

Ich hoffe, daß künftige Veranstalterinnen nicht 
abgeschreckt sind durch die vielen Schwierigkeiten, 
die sich vor allem durch die große Zahl der Teilneh­
merinnen ergeben haben. Den Bonnerinnen und den 
Kölnerinnen sei an dieser Stelle nochmals ausdrück­
lich herzlich für ihre Arbeit gedankt, und den Berli­
nerinnen und der Vorbereitungsgruppe viel Erfolg 
und trotz allem auch viel Spaß gewünscht! 

Anna Hochreurer 

Tagungsbericht 
Das grausame Ritual: 
Genitalverstümmelung 

Vom 08.-10.03.1996 fand in Bonn das zweite 
TERRE DES FEMMES-Seminar zum Thema „Ge­
nitalverstümmelung" statt. 

Ines Laufer srellre den Zusammenhang zwischen 
Kultur und geschlechtsspezifischer Gewalt an Frauen 
dar. 

Dr. Mary Asiyo Vogel aus Kenia berichtete über 
Genitalverstümmelung in ihrem Lande und über 
Initiativen zur Abschaffung dieser Praktiken. Sie be­
tonte die Notwendigkeit internationaler Zusammen­
arbeit auf diesem Gebier. 

Über die juristischen Maßnahmen zur Bekämp­
fung von Genitalverstümmelung in europäischen 
Ländern einschließlich Deutschlands informierte 
Marion Rosenke. Dabei wurden entscheidende 
Lücken in der deutschen Gesetzgebung deutlich. 

Frau Maria Brosch (Bündnis 90/Die Grünen) 
beschrieb die Initiativen zum Thema im Bundestag. 

Einen bislang nicht beachteten Aspekt der Geni­
talverstümmelung in Deutschland deckten die Aus­
führungen von Myra Soboda auf: Sie informierte 
über Genitalverstümmelung und sexuelle Gewalt in 
der Kinder- und Jugendgynäkologie. 

Die Diskussion in den Arbeitsgruppen konzen­
trierte sich auf die Kooperation von europäischen 
und afrikanischen Frauengruppen sowie auf ein Kon­
zept für die Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit. Beson-
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